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LIVILSCHUTZPARTNER ARMEE

Rettungstruppen und Katastrophenhilferegiment

Militdrische Katastrophenhilfe
als Hauptauftrag

| Gemiiss sicherheitspolitischem Bericht 90 des

Bundesrates hesteht der sicherheitspolitische
Auftrag der Armee aus drei Teilen, néimlich

' aus dem Beitrag zur Friedensforderung, aus

der Kriegsverhinderung beziehungsweise Ver-
teidigung und aus dem Beitrag zur Existenz-
sicherung.

' BRIGADIER PETER BIEDER

Fir die Rettungstruppen und das Kata-
strophenhilferegiment steht der dritte
Teilauftrag, der Beitrag zur Existenzsiche-
rung, im Vordergrund, wird doch verlangt,
dass die Armee fiir den Katastrophenein-
satz besonders befdhigte Formationen be-
reitstellt und zur Hilfeleistung geeignete
Truppen in Koordination mit den zivilen

. Diensten im Inland und allenfalls auch im

Ausland einsetzt.

Allgemeine Grundsitze

Im Rahmen der militdrischen Katastro-
phenhilfe gelangen die Mittel der Armee
sowohl in ordentlichen und ausserordent-
lichen Lagen, in Friedenszeiten als auch in
einem Kriegsfall, nach folgenden Grund-
sdtzen zum Einsatz:

1. Die kantonalen Behorden haben an die
der Lage entsprechenden militdrischen
Instanzen ein Gesuch gestellt.

2. Die zivilen Mittel reichen zur Bewélti-
gung der Lage nicht mehr aus, die mili-
tarischen Mittel werden subsididr ein-
gesetzt.

' 3. Die Gesamtverantwortung obliegt den

zivilen Behdrden.
Der Bund kann einen solchen Einsatz bei-
spielsweise bei grossen, kantonsiibergrei-

- fenden Katastrophen oder fiir Auslandein-

sitze anordnen. Vorbehalten bleibt die
Spontanbhilfe.

' Die verfiigbaren Mittel

Im Rahmen der militirischen Katastro-
phenhilfe kénnen folgende Stibe und For-
mationen zum Einsatz gelangen:

e Stibe, die als Katastrophenfiihrungs-
stdbe zugunsten von zivilen Fiihrungssti-
ben eingesetzt werden konnen, wie Stibe

Brigadier Peter Bieder: «<Hauptaufgabe
der Rettungstruppen ist die Hilfeleistung
an zivile Behorden beim Schutz der
Bevolkerung.»

der Territorialdivisionen und -brigaden,
der Stab des Katastrophenhilferegiments
und Stdbe der Katastrophenhilfebatail-
lone, Stdbe der Rettungsregimenter und
der Rettungsbataillone sowie Stdbe der
Territorialregimenter bzw. der Stab des
Stadtkommandos.

e Truppenkorper und Einheiten, die
durch Auftrag, Ausbildung, Ausrilstung,
Bereitstellung und Alarmierung besonders
befdhigt sind, wie Formationen des Kata-
strophenhilferegiments, der Rettungstrup-
pen, der Genietruppen, der Sanitétstrup-
pen, der Transporttruppen und der Flie-
gertruppen (Teile von Lufttransportforma-
tionen).

e Spezialisten aus Stdben und Truppen.

e Andere Truppen.

Hilfegesuch lauft iiber den Kanton

Gemeindebehérden, deren Mittel fiir die
Erfiillung ihrer Aufgaben nicht geniigen,
richten das Hilfegesuch an den Kanton.
Der Kanton beurteilt die Gesamtlage und
das Hilfegesuch. Stehen ihm keine Mittel
mehr zur Verfiigung, leitet er das Hilfege-
such mit dem entsprechenden Antrag an
die zustédndige militdrische Instanz weiter.
In ordentlichen und ausserordentlichen
Lagen in Friedenszeiten lauft das Hilfsbe-

gehren tiber die zustédndige Territorialdivi-
sion oder -brigade an den Fiihrungsstab
GGST/KLK-EMD (Gruppe Generalstabs-
dienst/Koordinations- und Leitstellen fiir
Katastrophenhilfe des EMD. Ist die Terri-
torialeinheit nicht erreichbar, ist das Hilfs-
begehren direkt an den Fiihrungsstab
GGST/KLK-EMD zu richten.

Je nach Lage, Standort und Art der Kata-
strophe konnen folgende Truppen einge-
setzt werden:

e Bereitschaftskompanie der Rettungs-
truppen.

e Bereitschaftstruppen der Infanterie, der
Mechanisierten und Leichten Truppen,
der Genie und der Sanitét.

e Andere im Ausbildungsdienst stehende
Verbédnde aus Schulen und Kursen.

e Formationen des Katastrophenhilfere-
giments (Alarmformationen).

e Teile des Berufspersonals des EMD.

Die KLK-EMD als permanente Kontakt-
stelle des EMD fiir alle Hilfsgesuche der
zivilen Behorden im Katastrophenfall setzt
— gemadss eigener Beurteilung — Mittel der
Bereitschaftskompanie der Rettungstrup-
pen, der Schulen der Rettungstruppen und
der iibrigen Rettungstruppen im Aushil-
dungsdienst ein. Sie orientiert gleichzeitig
den Unterstabschef Front als Chef des
Fiihrungsstabes GGST, den Unterstabs-
chef Logistik und den Kommandanten des
betroffenen Grossen Verbandes.

Die KLK-EMD setzt zusédtzliche Mittel mit
der Zustimmung des Chefs des Fithrungs-
stabes GGST und nach vorheriger Orien-
tierung des Kommandanten des entspre-
chenden Grossen Verbandes bzw. des Sta-
bes der Gruppe fiir Ausbildung beim Ein-
satz von anderen Schulen ein. Sofern not-
wendig, beantragt die KLK-EMD das Auf-
gebot von Teilen oder der Gesamtheit des
Flihrungsstabes GGST.

Die Gesamtleitung der militdrischen Kata-
strophenhilfe im Katastrophenraum ob-
liegt grundsétzlich dem gebietszustidndi-
gen Kommandanten der Territorialdivi-
sion bzw. -brigade, der durch den Fiih-
rungsstab GGST bestimmt und als Kom-
mandant militdrische Katastrophenhilfe
bezeichnet wird. Er arbeitet eng mit den
kantonalen Behorden zusammen und er-
hélt von diesen die Auftrage.

Militarische Katastrophenhilfe
nach Teil- und Allgemeiner
Mobilmachung

Nach einer Teilmobilmachung richten die
kantonalen Behorden ihre Hilfegesuche an
den gebietszustindigen Kommandanten
der Territorialdivision bzw. -brigade. Ver-
fligen nach einer Teilmobilmachung nicht
alle Territorialdivisionen/-brigaden iiber
Rettungstruppen, so liegt die Einsatzver-
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antwortung beim Armeekommando bzw.
beim Fiihrungsstab GGST.

Nach Allgemeiner Mobilmachung beurtei-
len die kantonalen Behérden die Hilfege-
suche der Gemeinden unter Berticksichti-
gung der Gesamtlage im Kantonsgebiet
und beantragen militdrische Hilfeleistung
beim Kommandanten des Territorialregi-
ments. Diese bearbeiten die Hilfegesuche
und leiten sie mit entsprechendem Antrag
an den Kommandanten der Territorialdi-
vision weiter. Gleichzeitig kann der Kom-
mandant des Territorialregiments, sofern
er iiber die Einsatzkompetenz verfiigt, den
kantonalen Behdrden einzelne Rettungs-
kompanien sofort zur Verfligung stellen.
Die kantonalen Behtrden der Kantone
Wallis und Graubiinden beantragen die
militdrische Hilfeleistung direkt beim
Kommandanten der Territorialbrigade.
Prioritit haben die im betroffenen Kan-
tonsgebiet stationierten Rettungstruppen,
danach kommen die Rettungstruppen der
entsprechenden Territorialdivision aus
den Nachbarkantonen zum Einsatz.

Aufgaben der Rettungstruppen

Die Hauptaufgabe der Rettungstruppen
liegt in der Hilfeleistung an zivile Behor-
den beim Schutz der Bevodlkerung, und
zwar durch Rettungs- und Brandeinsitze
in schweren und ausgedehnten Schaden-
lagen sowie durch Erhaltung der fiir Ag-
glomerationen lebenswichtigen Infra-
strukturen.
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Der Einsatz der Rettungstruppen erfolgt
als schwergewichtsbildendes Mittel in
schweren und ausgedehnten Schadenla-
gen. Zusammen mit den zivilen Mitteln er-
gibt sich in der Regel folgende Einsatzprio-
ritdt:

e Ortliche Formation der Feuerwehr und
des Zivilschutzes.

e Uberértliche bzw. regionale Mittel der
Feuerwehr (Stiitzpunktfeuerwehren) und
des Zivilschutzes.

e Einzelne Rettungskompanien, fiir wel-
che die Einsatzkompetenz bei den Kom-
mandanten der Territorialregimenter
liegt.

e Gros der Rettungstruppen.

Alle Formationen der Rettungstruppen
werden fiir besonders geféhrdete Agglo-
merationen bereitgestellt. Sie beziehen die
entsprechenden Bereitschaftsriume und
erstellen die Planungen fiir mégliche Ein-
sdtze. Fast alle geschiitzten Anlagen der
Rettungstruppen liegen in der Nédhe dieser
Agglomerationen.

Nach einer Teil- oder Allgemeinen Mobil-
machung kénnen Rettungstruppen zudem
mit einer Sekundédraufgabe betraut wer-
den. Sie konnen zur Mithilfe bei der Er-
gdnzung vorsorglicher Schutz- und Vorbe-
reitungsmassnahmen eingesetzt werden,
sofern die Bereitschaft fiir den Hauptauf-
trag nicht beeintréchtigt wird. Es handelt
sich in erster Linie um die Unterstiitzung
des Zivilschutzes beim Ausbau von gros-
sen, behelfsméssigen Schutzraumen sowie
um die Unterstiitzung der Feuerwehren

Rettungstruppen sind
fiir Hilfeleistungen
. unter erschwerten
-* Bedingungen geschult’
©  und ausgeriistet.

FOTOS: E. REINMANN

Wichtiges in Kiirze

rei. Die acht Rettungsregimenter sind
den Kommandanten der Territorial-
divisionen unterstellt, die beiden Ret-
tungsbataillone 34 (Wallis) und 35
(Graubtinden) den Kommandanten der
entsprechenden  Territorialbrigaden.
Ein Rettungsregiment hat einen Sollbe- |
stand von rund 2300 Mann.

*kk

Das Rettungsregiment setzt sich aus
drei Rettungsbataillonen und einer
Stabskompanie Rettungsregiment zu-
sammen. Ein Rettungsbataillon um-
fasst vier Rettungskompanien, die alle
gleich strukturiert sind. Hinzu kommt |
eine Rettungsstabskompanie. Eine Ret-
tungskompanie  (Sollbestand 146
Mann) hat vier Rettungsziige und einen
Kommandozug. Der Rettungszug um-
fasst neu drei Rettungsgruppen.

Fkk

Das Katastrophenhilferegiment mit ei- |
nem Sollbestand von etwa 3500 Mann |
umfasst vier Katastrophenhilfebatail- |
lone mit dezentralen Bereitstellungs- ||
rdaumen in Bulle, Dagmersellen, Mels
und Bellinzona. Ein Katastrophenhilfe-
bataillon gliedert sich in eine Katastro-
phenhilfestabskompanie, eine Kata-
strophenhilfesappeurkompanie  und
drei Katastrophenhilferettungskompa- |
nien. Die Katastrophenhilferettungs- |
kompanien sind genau gleich strukiu-
riert wie die Rettungskompanien des
Rettungsregiments. Jedem Katastro-
phenhilfebataillon stehen als Spezial-
material die Wechselladebehdlter zur
Verfligung. Das Regiment hat zudem
einen Stabszug, einen Katastrophen-
hundefithrerzug und eine Technische
Kompanie mit viel schwerem und spe-
ziellem Material. Die Technische Kom-
panie oder Teile davon kénnen punktu-
ell bzw. schwerpunktméssig dem Ka- |
tastrophenhilfebataillon = zugewiesen |

werden. ;
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beim Aufbau der vom Hydrantennetz un-
abhédngigen Loschwasserversorgung.

Das Katastrophenhilferegiment

Das Katastrophenhilferegiment gehért zu
den Armeetruppen und ist als Alarmfor-
mation konzipiert. Seine Einheiten werden
zu einem Viertel durch das Bundesamt fiir
Genie und zu drei Vierteln durch das Bun-
desamt fiir Rettungstruppen gestellt. Das
Katastrophenhilferegiment ist das beson-
dere Schwergewichtsmittel des Bundes fiir
militdrische Katastrophenhilfe im Inland.
Es wird mit Teilen oder als Ganzes bei
Natur- und technischen Katastrophen so-
wie bei Grossunfillen zur Hilfeleistung an
- schon im Einsatz stehende zivile Forma-

tionen und Organisationen eingesetzt. Das

Katastrophenhilferegiment kann fiir die ei-

gentliche Phase der Rettung sowie fiir die

Katastrophenbewéltigung verwendet wer-

den. Diese beiden Phasen konnen sich

tiberlappen. In der ordentlichen und aus-
. serordentlichen Lage in Friedenszeiten
. wird das Katastrophenhilferegiment nor-
| malerweise nur subsididr und aufgrund
genehmigter Gesuche der kantonalen Be-

hérden eingesetzt. Die Anforderung erfolgt
in der Regel an den Fiihrungsstab GGST,
der Anforderungs- und Befehlsweg ent-
spricht im allgemeinen demjenigen der
Rettungstruppen in ordentlichen und aus-
serordentlichen Lagen. Uber das Aufgebot
bei Katastrophen im Inland entscheidet
das EMD. Die Alarmierung erfolgt durch
die Alarm- und Geschiftsstelle beim Bun-
desamt fiir Rettungstruppen.

Beim Katastrophenhilferegiment handelt
es sich um ein militdrisches Einsatzmittel
«zweiter Staffel», das in der Regel nach
den Bereitschaftsformationen der Ret-
tungs- und der Genietruppen sowie ande-
rer sich im Ausbildungsdienst befindlicher
geeigneter Truppen eingesetzt wird.
Bedingt durch die dezentrale Bereitstel-
lung der vier Katastrophenhilfebataillone
in vier verschiedemen Landesgegenden
wird in der Regel vorerst das dem Kata-
strophenraum néchstgelegene Bataillon,
allenfalls verstdrkt mit Mitteln des Regi-
ments, alarmiert und eingesetzt. Dabei
spielen auch die sprachlichen Gegebenhei-
ten (zwei Bataillone deutschsprechend
und je eines franzosischer und italieni-
scher Sprache) eine wichtige Rolle.

Normalerweise werden Katastrophenhil-
febataillone als Ganzes aufgeboten. Hinge-
gen konnen die Regimentsmittel, insbe-
sondere die einzelnen Ziige der Techni-
schen Kompanie des Katastrophenhilfere-
giments, zugweise aufgeboten werden.
Nebst der iiblichen Ausriistung verfiigen
die Katastrophenhilfebataillone {iber Spe-
zialmaterial, das in elf Wechselladebehal-
tern verladen ist. (Siehe Bericht in dieser
Ausgabe.)

Teil- und Aligemeine
Mobilmachung

Grundsétzlich ist nicht vorgesehen, das
Katastrophenhilferegiment im Rahmen
von Teilmobilmachungsgruppen aufzubie-
ten. Im Falle einer Allgemeinen Mobilma-
chung wird das Katastrophenhilferegi-
ment dhnlich einem Rettungsregiment ein-
gesetzt und je nach Lage zentral durch die
Armee gefiihrt, den Armeekorps bzw. den
Territorialdivisionen oder -brigaden ein-
satzunterstellt oder zugewiesen. Ein Ein-
satz iiber die territorialdienstlichen Ab-
schnittsgrenzen hinaus bleibt jedoch aus-
driicklich vorbehalten. A

Ein sicherer Wert!

Unser Service-Team ist auch nach dem Kauf fiir Sie da!

¥ Ernst Schweizer AG

Metallbau

8908 Hedingen
Telefon 01 763 61 11
Telefax 01 761 88 51

Der professionelle Schweizer-Service
garantiert die Werterhaltung unserer
Qualitatsprodukte. Wir warten Glasfalt-
wande, Fenster, Tluren, Briefkdsten
und Sonnenenergieanlagen. Ubrigens:
Die Sanierung von Zivilschutzanlagen
ist unsere Spezialitat.

Ihre Nummer fiir unseren Service:

Ziirich 01 763 62 92
Bern 031 3710145

Glasfaltwénde, Wintergéarten,
Sonnenkollektoren,
Infoconcept’, Briefkasten, Orio®,
Metall-TUren/ Fenster,
Metallfassaden.

ZIVILSCHUTZ 10/94 9



	Militärische Katastrophenhilfe als Hauptauftrag

